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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.04.1974

Norm

EO §388

ZPO §516

Rechtssatz

Mußte der Rekurswerber nicht erkennen, daß nur der Vorsitzende über die EV allein entschieden hat, so hat das

Rekursgericht den Rekurs als Abänderungsantrag iS des § 516 ZPO zu behandeln (JBl 1960,229) und die Akten

infolgedessen zunächst dem Erstgericht zur Entscheidung durch den Senat zurückzustellen.
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